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A. Bekanntmachungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
 

Bekanntmachung gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Herr Matthias Ringen, Balkenwede 2, 27404 Rhade hat am 05.11.2008 beim Landkreis Rotenburg (Wümme) eine 
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung von Sauen, einschließlich dazu
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gehörender Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht beantragt; Nach Fertigstellung der genehmigten Anlage 
befinden sich in dem Betrieb 506 Sauenplätze, 2 Zuchteberplätze, 78 Jungsauenplätze und 1688 Ferkelplätze. Der 
Standort der Anlage befindet sich in Rhade, Balkenwede 2 (Gemarkung: Rhadereistedt, Flur: 4, Flurstück: 134/1). 
 
Das beantragte Vorhaben unterliegt einem vereinfachten Genehmigungsverfahren gemäß § 4, in Verbindung mit § 19 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I 
S. 2819). Das Vorhaben ist aufgrund Nr. 7.1, Spalte 2, Buchstabe a) des Anhangs zur Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung vom 14.03.1997 (BGBl: I S. 504), zuletzt geändert durch 
die Verordnung zur Änderung der Verordnung über genehmigungspflichtige Anlagen und zur Änderung der Anlage 1 des 
Gesetzes über die UVP vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 2819), genehmigungsbedürftig. 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens war gemäß § 3 c i. V. m. Anlage 1 Ziffer 7.12 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757), zuletzt geändert am 14.12.2006 (BGBl. I S. 2819), 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.  
 
Die nach § 3 c UVPG erforderliche Einzelfallprüfung wurde unter Beteiligung der zuständigen Behörden und Fachämter 
durchgeführt und hat ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
 
Ich weise darauf hin, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 
 
Rotenburg (Wümme), den 08.04.2009 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 
 
B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in der Sitzung 
am 18.02.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 6.894.600 € 
 in der Ausgabe auf  6.894.600 € 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 1.734.600 € 
 in der Ausgabe auf  1.734.600 € 
 
festgesetzt. 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haus-
haltsjahr 2009 auf 40,5 v. H. festgesetzt. 
 
Selsingen, 18.02.2009 
 
Borchers 
Samtgemeindebürgermeister 

 85



 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 76 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.04.2009 
unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/090 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde während der Dienststunden öffentlich aus. 

 
Selsingen, den 30.04.2009 
 
Samtgemeinde Selsingen 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g   
der Gemeinde Ahausen für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Ahausen in der Sitzung am 
09. Februar 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 1.283.100 € 
 in der Ausgabe auf  1.283.100 € 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 148.600 € 
 in der Ausgabe auf  148.600 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt. 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 320 v. H. 

2. Gewerbesteuer 330 v. H. 
 
Ahausen, den 09. Februar 2009 
   
Hasselhoff           (L.S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Ahausen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Ahausen, den 30. April 2009 
 
Gemeinde Ahausen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
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H a u s h a l t s s a t z u n g   
der Gemeinde Bötersen für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Bötersen in der Sitzung am 
10.02.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 1.318.300 € 
 in der Ausgabe auf  1.318.300 € 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 622.100 € 
 in der Ausgabe auf  622.100 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt. 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 300 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
Bötersen, den 10.02.2009 
 
Wernecke              (L.S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Bötersen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Bötersen, den 30.April 2009 

 
Gemeinde Bötersen 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g 
der Gemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Fintel in der Sitzung 
am 26.02.2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 2.002.400 € 
 in der Ausgabe auf  2.002.400 € 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 473.600 € 
 in der Ausgabe auf  473.600 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 300.000,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 330 v. H. 
 
Fintel, den 26.02.2009 
 
Riebesehl                (L. S.)  
Bürgermeister  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Fintel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Fintel, den 30. April 2009 
 
Gemeinde Fintel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g 
der Gemeinde Hassendorf für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Hassendorf in der Sitzung am 
04.03.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen. 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 726.200 € 
 in der Ausgabe auf  726.200 € 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 557.700 € 
 in der Ausgabe auf  557.700 € 
 
festgesetzt. 
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§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-
genshaushalt erforderlich ist, wird auf 200.000 Euro festgesetzt.  

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

  
§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 145.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt. 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 425 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 315 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Hassendorf, den 04.03.2009 
 
Dreyer                (L.S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 86, 92 Abs. 2 und 94 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) 
am 17.04.2009 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/114 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hassendorf während der Dienststunden öffentlich aus. 

 
Hassendorf, den 30. April 2009 

 
Gemeinde Hassendorf 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g   
der Gemeinde Hellwege für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Hellwege in der Sitzung am 
04.02.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 731.800 € 
 in der Ausgabe auf  731.800 € 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 288.100 € 
 in der Ausgabe auf  288.100 € 
 
festgesetzt. 

§ 2 
 

Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt. 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 320 v. H. 

2. Gewerbesteuer 330 v. H. 
 
Hellwege, den 04.02.2009 
 
Harling                        (L.S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hellwege während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Hellwege, den 30.April 2009 

 
Gemeinde Hellwege 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder 
und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde Lauenbrück 

 
Aufgrund der §§ 6, 29, 39 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Lauenbrück in 
der Sitzung am 08.04.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Tätigkeit als Ratsmitglied und sonstige ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde Lauenbrück wird grundsätzlich 
unentgeltlich geleistet. Anspruch auf Erstattung von Verdienstausfall und Auslagen einschl. der Aufwendungen für eine 
Kinderbetreuung besteht im Rahmen der Höchstbeträge nach dieser Satzung. Aufwandsentschädigungen für 
Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen werden nur im Rahmen dieser Satzung gezahlt. 
 
(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird auch dann, wenn der Empfänger das Amt nur für einen Teil des 
Monats innehat, jeweils für einen vollen Monat gezahlt. Führt der Empfänger einer Aufwandsentschädigung seine 
Dienstgeschäfte ununterbrochen – den Erholungsurlaub nicht eingerechnet – länger als einen Monat nicht, so entfällt die 
Aufwandsentschädigung mit Ablauf des ersten auf den Beginn der Nichtwahrnehmung der Dienstgeschäfte folgenden 
Kalendermonats. Vom gleichen Zeitpunkt an erhält der die Geschäfte führende Vertreter die Aufwandsentschädigung 
des Vertretenen. Ruht das Mandat, wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 
(3) Für die Fahrkostenentschädigung, die als monatliche Pauschale gezahlt wird, gilt Abs. 2 entsprechend.  
 

 
§ 2 

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder 
 
(1) Die Ratsmitglieder erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates, des Verwaltungsausschusses und 
der sonstigen Ausschüsse sowie für die Teilnahme an Fraktions- oder Gruppensitzungen und an Veranstaltungen, 
Besprechungen, Besichtigungen usw. im Bereich der Gemeinde Lauenbrück, zu denen von der/dem Bürgermeister(in) 
eingeladen wird, eine Aufwandsentschädigung, die sich aus einem Monatsbetrag von 60,00 € und einem Sitzungsgeld 
von 15,00 € je Sitzung zusammensetzt. Bei mehreren Sitzungen an einem Tag werden nicht mehr als zwei 
Sitzungsgelder gewährt. Eine Sitzung, die über 24.00 Uhr hinausgeht, zählt als Sitzung des Tages, an dem sie begonnen 
hat.  
  
(2) Ein Anspruch auf Sitzungsgeld für die Teilnahme an Fraktions- oder Gruppensitzungen besteht für höchstens 12 
Sitzungen jährlich. 
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(3) Die Aufwandsentschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen mit Ausnahme bzw. unbeschadet der 
Regelung über die Fahr- und Reisekosten nach § 5 dieser Satzung. Ratsmitglieder, die durch die Teilnahme an Rats-, 
Ausschuss- und Fraktionssitzungen notwendige Aufwendungen für eine Kinderbetreuung haben, erhalten diese bis zur 
Höhe von 10,00 € je Stunde auf schriftlichen Antrag gegen Vorlage eines Nachweises erstattet. Die Kostenerstattung 
wird nicht gezahlt bei einer Kinderbetreuung durch einen Familienangehörigen. 
 
 

§ 3 
Zusätzliche Aufwandsentschädigung 

 
(1) Neben der Entschädigung nach § 2 dieser Satzung werden monatlich folgende zusätzliche 
Aufwandsentschädigungen gezahlt: 
 
a) an die/den Bürgermeister(in) 400,00 € 
b) 1. stellv. Bürgermeister(in) 80,00 € 
c) 2. stellv. Bürgermeister(in) 60,00 € 
d) Fraktions- und Gruppenvorsitzende 60,00 € 
e) Verwaltungsvertreter(in) des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 60,00 € 
 
(2) Entschädigungen für mehrere der in Abs. 1 aufgeführten Funktionen sind aufeinander anzurechnen. 
 

 
§ 4 

Sitzungsgeld für sonstige Mitglieder in Ratsausschüssen 

 
Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld in 
Höhe von 15,00 € je Sitzung. § 2 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 3 dieser Satzung gelten entsprechend. 
 
 

§ 5 
Fahr- und Reisekosten 

 
(1) Die Ratsmitglieder, die nicht dem Rat angehörenden Mitglieder von Ratsausschüssen und sonstige für die Gemeinde 
ehrenamtlich tätige Personen erhalten für Fahrten nach Orten außerhalb des Bereichs der Gemeinde eine 
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes. Bei Benutzung des Privat-
Kraftfahrzeuges wird eine Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz gezahlt. Sitzungsgelder 
und Auslagenentschädigungen werden daneben nicht gezahlt.  
 
(2) Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin erhält abweichend von Absatz 1 für die ihm/ihr in Ausübung seiner/ihrer 
Tätigkeit innerhalb des Gemeindegebietes entstehenden Fahrkosten – unabhängig von der Art des benutzten 
Verkehrsmittels – eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von pauschal 80,00 € für jeden Monat, für den ihm/ihr eine 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Absatz 1 Buchst. a) zusteht.  

 
§ 6 

Verdienstausfall 
 
(1) Anspruch auf eine Entschädigung für Verdienstausfall haben  
 
a) ehrenamtlich tätige Personen 
b) Ratsmitglieder neben ihrer Aufwandsentschädigung 
c) Ehrenbeamte, soweit sie keine Aufwandsentschädigung erhalten 
d) nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen. 
 
(2) Verdienstausfall wird nur für die Zeit gewährt, die innerhalb der normalen täglichen Arbeitszeit der oder des 
Berechtigten liegt. Als regelmäßige Arbeitszeit gilt die Zeit von 07.00 bis 18.00 Uhr außer samstags und sonntags sowie 
den Feiertagen. Der Verdienstausfall, der auf höchstens 8 Stunden je Tag begrenzt ist, wird nach angefangenen Stunden 
berechnet und erstattet. Für die Zeitberechnung wird ein Zuschlag von je eine halbe Stunde vor und nach der Sitzung, 
Besprechung, Veranstaltung usw. berücksichtigt.  
 
(3) Unselbständig Tätige haben neben den Entschädigungen nach den §§ 2 - 5 Anspruch auf Ersatz ihres entstandenen 
und nachgewiesenen Verdienstausfalles bis zum Höchstbetrag von 10,00 € je Stunde.  
 
(4) Selbständig Tätige haben neben den Entschädigungen nach den §§ 2 - 5 Anspruch auf Ersatz ihres 
Verdienstausfalles, der im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens bis zum Höchstbetrag von 
10,00 € je Stunde festgesetzt wird. Die Glaubhaftmachung soll möglichst durch schriftliche Einkommensnachweise 
geschehen, ersatzweise durch die ausdrückliche Versicherung, dass ein Verdienstausfall in der geltend gemachten Höhe 
entstanden ist. 
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(5) In Abs. 1 genannte Personen, die keine Ersatzansprüche nach den Abs. 3 oder 4 geltend machen können, denen 
aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag einen 
Pauschalstundensatz von 10,00 €.  
 

§ 7 
Auslagen 

 
(1) Für die Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen einschl. 
der notwendigen Aufwendungen für die Kinderbetreuung, soweit dies durch das Gesetz oder diese Satzung nicht 
ausgeschlossen ist.  
 
(2) Die Erstattung von Auslagen wird auf höchstens 200,00 € im Kalenderjahr begrenzt. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit dem 01.05.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und 
Auslagenentschädigung für Ratsherren und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde Lauenbrück vom 11.04.1984 
in der Fassung der 3. Änderung vom 01.03.2002 außer Kraft. 
 
Lauenbrück, den 08.04.2009 
 
Gemeinde Lauenbrück 
 
Intelmann                (L.S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

Satzung über den Betrieb und die Benutzung sowie über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Tageseinrichtungen für Kinder 

in der Gemeinde Kirchwalsede (Kindertagesstättensatzung) 
 

Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zur Zeit geltenden Fassung, 
des § 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 11.02.1992 in der zur Zeit geltenden 
Fassung sowie der §§ 8 und 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Kirchwalsede in seiner Sitzung am 09.04.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 

Präambel 
Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG wird dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis 
Rotenburg/Wümme) aufgegeben, bis zum Jahr 2010 stufenweise einen bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung 
für unter 3-jährige Kinder vorzunehmen. Der Rat der Gemeinde Kirchwalsede hat durch Beschluss die 
Organisationsverantwortung für eine Krippeneinrichtung übernommen. Diese Satzung regelt alle Angelegenheiten der 
Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung in der Gemeinde 
 

§ 1 
Rechtlicher Status 

 
Die Gemeinde Kirchwalsede betreibt als öffentliche Kindertageseinrichtungen den Kindergarten in Kirchwalsede, Im Dorf 
10, sowie die Kinderkrippe Zum Loh 2, Kirchwalsede. 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
In den Kindertageseinrichtungen sollen Kinder bis zur Einschulung unter Anleitung von Betreuungspersonen im Sinne 
von § 2 KiTAG gefördert werden. Dafür ist eine Konzeption regelmäßig fortzuschreiben. Die Tageseinrichtungen 
ergänzen und unterstützen damit die Erziehung des Kindes in der Familie. 
Im Übrigen richten sich die Aufgaben nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder.  
 

§ 3 
Aufnahme 

 
(1) Die Kindertageseinrichtungen stehen grundsätzlich allen Kindern des Elementarbereichs der Gemeinden 
Kirchwalsede und Westerwalsede bis zum Beginn der Schulpflicht offen. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der 
verfügbaren Plätze. Sofern die Zahl der aufzunehmenden Kinder die Kapazität der Einrichtungen übersteigt, kann das 
Aufnahmealter heraufgesetzt werden. 
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(2) In der Kinderkrippe werden Kinder im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren aufgenommen. In Ausnahmefällen können 
Kinder auch nach dem vollendeten zweiten Lebensjahr aufgenommen werden oder in der Krippengruppe verbleiben. 

(3) Soweit freie Plätze zur Verfügung stehen, können auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden. 
Bereits aufgenommene Kinder aus anderen Gemeinden können bei Nachmeldungen von Kindern aus den Gemeinden 
Kirchwalsede und Westerwalsede nicht vom Besuch der Kindertageseinrichtungen ausgeschlossen werden. 

(4) Behinderte Kinder werden im Rahmen der Möglichkeiten in die Kindertageseinrichtungen aufgenommen, um eine 
integrative Erziehung zu erreichen. 

 

§ 4 
Aufnahmeverfahren 

(1) Die Kinder werden grundsätzlich nach dem Alter aufgenommen; ältere Kinder haben Vorrang. Die Anmeldung muss 
schriftlich bis zum 31.03. eines jeden Jahres bei der Gemeinde Kirchwalsede erfolgt sein. Die Gemeinde macht jährlich 
einen Monat vor Anmeldeschluss durch Aushang auf den Ablauf der Anmeldefrist aufmerksam. 

(2) In begründeten Einzelfällen können Kinder abweichend von der Regelung in Abs. 1 unter Abwägung sozialer Aspekte 
aufgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Vorschulkinder von Personensorgeberechtigten, die nach dem 31.03. 
ihren Hauptwohnsitz in Kirchwalsede oder Westerwalsede begründet haben. Aufnahmekriterien sind das Alter des 
Kindes und ob der Erziehungsberechtigte alleinerziehend und berufstätig ist. 

(3) Die Probezeit dauert 3 Monate. 

Über die Vergabe von Kinderkrippenplätzen wird nach folgenden Gesichtspunkten entschieden: 

Kinder ab dem 1. Lebensjahr haben Vorrang. Soweit nach Aufnahme dieser Kinder noch Plätze zur Verfügung stehen, 
werden jüngere Kinder aufgenommen und zwar nach dem Alter und in der aufgeführten Reihenfolge der sozialen 
Dringlichkeit: 
 1. Kinder von alleinerziehenden Elternteilen 
 2. Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage befindet 
 3. Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind 
 4. Geschwisterkinder 
 5. Kinder unter einem Jahr 

(4) Der Aufnahmeantrag wird auf einem Vordruck gestellt, auf dem die Eltern/Personensorgeberechtigten die 
erforderlichen Angaben eintragen. Soweit eine besondere Aufnahme nach Abs. 2 beantragt wird, sind die Gründe 
schriftlich darzulegen. 

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Bürgermeister im Benehmen mit der Leiterin/dem Leiter der Einrichtung. 
Im Falle einer Ablehnung, die nicht mit dem Alter begründet ist, ist die Entscheidung des Gemeinderates einzuholen. 

(6) Die Entscheidung über den Aufnahmeantrag ist den Eltern/Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 5 
Um- und Abmeldung 

(1) Die Ummeldung einer anderen Betreuungszeit ist jeweils zum Beginn eines neuen Kinderkrippen- Kindergartenjahres 
möglich. 

(2) Ummeldungen während des laufenden Kinderkrippen- Kindergartenjahres erfolgen nur in begründeten 
Ausnahmefällen und sind abhängig von der Platzkapazität. 

(3) Die Abmeldung eines Kindes muss drei Monate vor Monatsende in schriftlicher Form erfolgen und von der Leitung 
der Kindertagesstätte bestätigt werden. Eine Verkürzung der Abmeldefrist ist nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen möglich. 

(4) Abmeldungen zu einem Termin nach dem 31.03. j. J. werden grundsätzlich erst zum Ende des Betreuungsjahres 
wirksam, ausgenommen sind besondere Abmeldegründe (Wohnortwechsel, länger andauernde Krankheit).  

(5) Beim Übertritt vom Kindergarten in die Schule ist keine Abmeldung erforderlich, dies geschieht automatisch (jeweils 
zum 31.07.). 

(6) Beim Übertritt der Kinder von der Kinderkrippe in den Kindergarten ist eine Anmeldung erforderlich.  
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§ 6 
Gesundheitsvorsorge 

(1) Bei Aufnahme eines Kindes in die Tageseinrichtung muss das Kind frei von ansteckenden Krankheiten sein. Auf die 
Vorlage eines ärztlichen Gesundheitszeugnisses wird verzichtet. Das Kind soll gegen Wundstarrkrampf geimpft sein. 
Ferner ist das Untersuchungsheft und, soweit vorhanden, das Impfbuch zur Einsichtnahme vorzulegen. 

(2) Die Personensorgeberechtigten haben anzugeben, wenn das Kind unter besonderen Krankheiten leidet, z.B. 
Allergien und Entwicklungsstörungen/-verzögerungen. 

(3) In den Kindertagesstätten können prophylaktisch medizinische und zahnmedizinische Untersuchungen durchgeführt 
werden. Die Teilnahme an den Untersuchungen ist freiwillig. 

(4) Jede Erkrankung des Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit in der Wohngemeinschaft des Kindes sind 
der Leiterin/dem Leiter der Tageseinrichtung unverzüglich mitzuteilen. Kinder, die an einer übertragbaren Krankheit 
leiden, dürfen die Kindertagesstätten nicht besuchen, bis nach dem Urteil des behandelnden Arztes oder des 
Gesundheitsamtes eine Ansteckung nicht zu befürchten ist. Ein entsprechendes Attest ist vorzulegen. 

 

§ 7 
Zusammenarbeit mit den Eltern (Personensorgeberechtigten) 

(1) Die Eltern/Personensorgeberechtigten der die Tageseinrichtungen besuchenden Kinder bilden die 
Elternversammlung. Die Elternversammlung hat das Recht, zu allen die Einrichtung betreffenden Punkten Stellung zu 
beziehen. 

(2) Die Elternversammlung ist berechtigt, einen Elternrat zu wählen. Macht sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so hat 
der Elternrat insbesondere die Aufgabe, das Interesse der Eltern/Personensorgeberechtigten für die Arbeit der 
Tageseinrichtung zu beleben und die Zusammenarbeit zwischen Eltern/Personensorgeberechtigten, den in der 
Einrichtung tätigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und der Gemeinde zu fördern. 

(3) Die Konstituierung des Elternrates sowie die Zusammensetzung, Größe und Wahl der Elternräte regelt das KiTaG. 

(4) Der Elternrat kann eine Elternsprecherin/einen Elternsprecher wählen. Diese/dieser hat das Recht, von den 
entsprechenden Ratsgremien zu allen der Tageseinrichtung betreffenden Fragen gehört zu werden. 

(5) Die Leiterin/der Leiter der Tageseinrichtungen sowie die Gruppenleiterin/der Gruppenleiter stehen den 
Eltern/Personensorgeberechtigten nach Vereinbarung zu Besprechungen zur Verfügung. 

 

§ 8 
Öffnungszeiten 

(1) Die Tageseinrichtungen sind montags bis freitags geöffnet.  

Öffnungszeiten: 

(2)  Kindergarten 

(a) Der Kindergarten ist in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet (Kernzeit). 

(b) von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet (verlängerte Vormittagsgruppe). 

(c) Die flexible Betreuung wird in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr (Frühbetreuung) und in der Zeit von 12.00 Uhr bis 
12.30 Uhr (Spätbetreuung) angeboten. 

(d) Zusätzlich kann an zwei Tagen in der Woche nachmittags für bis zu 2 Stunden für jüngere Kinder eine Spielgruppe 
angeboten werden. 

 
(3)  Kinderkrippe 

(a) Die Kinderkrippe ist in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet (Kernzeit). 

(b) von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet (verlängerte Vormittagsgruppe). 

(c) Die flexible Betreuung wird in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr (Frühbetreuung) und in der Zeit von 12.00 Uhr bis 
12.30 Uhr (Spätbetreuung) angeboten. 

(4) Die Kinder sind pünktlich zu den aufgeführten Öffnungszeiten zu bringen und abzuholen. 

(5) Zu Beginn eines jeden Betreuungsjahres legt die Gemeinde gen genauen Zeitraum der Betriebsferien im Benehmen 
mit der Leitung der Kindertageseinrichtungen fest. Die Betriebsferien dauern in der Regel drei Wochen und fallen in die 
Sommerferien. 
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(6) Die Kindertageseinrichtungen können zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen werden. 

 

§ 9 
Benutzungsgebühren 

 

(1) Die Eltern/Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, sich an den Kosten der Kindertagesstätte zu beteiligen. 

(2) Die Benutzungsgebühren werden pro Kind und Monat wie folgt festgesetzt:  

a) Kinderkrippe 

Vormittagsgruppe (8.00-12.00 Uhr)   175,00 € 
verlängerte Vormittagsgruppe (8.00-14.00 Uhr) 250,00 € 

b) Kindergarten 

Vormittagsgruppe (8.00-12.00 Uhr)     105,00 € 
verlängerte Vormittagsgruppe (08.00-14.00 Uhr) 150,00 € 

 
(3) Für die Inanspruchnahme der Sonderbetreuungszeiten nach § 8 Absatz 2 (c) und Absatz 3 (c) wird jeweils ein 
Zuschlag von 13,00 € je angefangene 30 Min. zu der entsprechenden Tabellengebühr nach der Anlage zu § 10 Absatz 1 
erhoben.  

(4) Die Gebühren für die Nachmittagsspielgruppe der jüngeren Kinder werden auf 31,00 € monatlich festgesetzt. 

(5) Die Kosten für Verpflegung werden nach Aufwand abgerechnet. 

(6) Die Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen sind jeweils am 15. des Monats fällig. 

(7) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Aufnahme erfolgt. Sie endet mit Ablauf des Monats, in 
dem das Kind aus dem Kindergarten/-krippe ausscheidet. Für die Zeit der Betriebsferien, bei Krankheit bzw. 
Verhinderung zum Besuch des Kindergartens bzw. der Kinderkrippe sowie bei Schließung der Betreuungseinrichtung 
aus nicht vom Träger zu vertretenden Gründen besteht kein Anspruch auf Erstattung der Benutzungsgebühren. 

(8) Zahlungspflichtig sind die gesetzlichen Vertreter und diejenigen, die die Betreuung eines Kindes in den Kindergarten 
veranlasst haben. Mehrere Schuldner haften gesamtschuldnerisch. 

(9) Ist der zur Zahlung Verpflichtete mit den Gebühren um mehr als 1 Monat im Rückstand, kann das Kind vom Besuch 
des Kindergartens ausgeschlossen werden.  

(10) Die Gebühren unterliegen der Beitreibung nach den für das Verwaltungszwangsverfahren geltenden Vorschriften. 

(11) Gegen die Heranziehung zur Zahlung einer Gebühr sind die Rechtsmittel nach den jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen gegeben. 
 

§ 10 
Gebührenermäßigung/Gebührenbefreiung 

 
(1) Auf Antrag ist die Gebühr nach § 9 Abs. 2, gestaffelt nach Familieneinkommen und den im Haushalt lebenden 
Personen nach der Anlage dieser Satzung (Tabelle), festzusetzen. Dem Antrag sind prüffähige Nachweise beizufügen, 
z.B. Einkommensteuerbescheid, Verdienstbescheinigung (siehe Ermäßigungsantrag). 

(2) Maßgeblich ist das durchschnittliche monatliche Familiennettoeinkommen einschließlich der Sonderzuwendungen 
des letzten Kalenderjahres vor dem Betreuungsjahr. Sofern der Zeitraum der Einkünfte kürzer ist, sind die 
Einkommensverhältnisse des Antragsmonats maßgebend. 

(3) Die Berechnungsgrundlage für das Familiennettoeinkommen bildet § 82 SGB XII. Abweichend davon werden als 
Werbungskosten die vom Finanzamt im Steuerbescheid ausgewiesenen Beträge bzw. die Pauschale anerkannt. Bei 
Mini-Jobs können die nachgewiesenen Werbungskosten anerkannt werden. Bei Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit werden diese dem Einkommen hinzugerechnet. 

Eltern- und Kindergeld bleiben unberücksichtigt. 

(4) Wenn sich das Familieneinkommen im Laufe des Kindergartenjahres um mehr als 10 v.H. verringert, kann auf Antrag 
das zu erwartende Einkommen zu Grunde gelegt werden. 

(5) Besuchen mehrere Kinder aus einem Haushalt im gleichen Betreuungsjahr die Kindertagesstätten, so ermäßigen sich 
die Gebühren für das zweite Kind um 30 v.H. Für jedes weitere Kind wird keine Gebühr erhoben. 

(6) Anträge auf Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung werden zum Ersten des Antragsmonats wirksam und 
werden längstens für ein Betreuungsjahr ausgesprochen. Zuschüsse Dritter sind vorrangig und werden angerechnet. 

(7) Für Anträge auf Erlass der Gebühren gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung (AO). 
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§ 11 
Betreuungsjahr 

Das Kindergarten- und Kinderkrippenjahr beginnt zum 01. August und endet am 31. Juli des darauf folgenden Jahres. 

 

§ 12 
Besuchsregelung 

(1) Ist das Kind am Besuch der Tageseinrichtungen gehindert, so ist dies der Leiterin/dem Leiter unverzüglich 
mitzuteilen. 

(2) Fehlt das Kind ununterbrochen länger als zwei Wochen (oder zehn Öffnungstage) ohne Erklärung, so kann nach 
schriftlicher Mitteilung an die Eltern/Personensorgeberechtigten über den Platz anderweitig verfügt werden. 

 

§ 13 
Haftungsausschluss, Versicherungsschutz 

(1) Werden die Tageseinrichtungen aus medizinischen Gründen, auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus 
anderen zwingenden Gründen geschlossen, haben die Eltern/Personensorgeberechtigten keinen Anspruch auf 
Betreuung ihres Kindes oder auf Schadenersatz. 

(2) Die Aufsicht über die Kinder auf dem Weg zur oder von der Betreuungseinrichtung obliegt den 
Eltern/Personensorgeberechtigten. Soll ein Kind nach Beendigung der Öffnungszeit einer anderen Person übergeben 
werden, so haben die Eltern/Personensorgeberechtigten dies der Leiterin/dem Leiter schriftlich mitzuteilen. Wird ein Kind 
nicht von den Eltern/Personensorgeberechtigten abgeholt und auch eine entsprechende schriftliche Erklärung nicht 
abgegeben, so wird eine weitere Betreuung des Kindes abgelehnt und über den Betreuungsplatz anderweitig verfügt. 

(3) Für den direkten Weg zu den Kindertagesstätten, für die Dauer des Aufenthaltes in den Tageseinrichtungen und für 
den Rückweg sind die Kinder gegen Unfall beim Gemeindeunfallversicherungsverband versichert. Verunglückt ein Kind 
auf dem Weg zwischen Wohnung / Schule und Tageseinrichtung, so ist dies der Leiterin/dem Leiter unverzüglich 
anzuzeigen. 

(4) Für den Verlust von mitgebrachten Sachen wird keine Haftung übernommen. 

 

§ 14 
Benutzungsordnung 

Der interne Ablauf des Betriebes wird durch die Benutzungsordnung geregelt. 

 

§ 15 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.05.2009 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung i. d. F. vom 01.01.2002 außer Kraft. 

 

Kirchwalsede, den 09.04.2009 

Gemeinde Kirchwalsede 
Lütjens    (L. S.) 
Der Bürgermeister 
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Anlage zu § 10 Abs. 1 

Gebühren für die Betreuung in den Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Kirchwalsede während der 
Kernzeit 

€  monatliche Gebühr monatliches Familieneinkommen der Haushalte in € *) 

Kindergarten      Kinderkrippe  2 Pers.  3 Pers.    4 Pers.  5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 

 
vormittags 

8.00-12.00 Uhr 

verlängerter 
Vormittag 

08.00-14.00 Uh

 

 
vormittags 

8.00-12.00 Uhr 

verlängerter
Vormittag 

08.00-14.00 
Uhr 

      

77,00 100,00  125,00 165,00 unter  
1.400,00 

unter 
1.560,00 

unter  
1.720,00 

unter  
1.880,00 

unter  
2.040,00 

unter  
2.200,00 

90,00 115,00  140,00 190,00 

von 
1.400,00
bis 
1.930,00 

von  
1.560,00 
bis 
2.090,00 

von  
1.720,00 
bis  
2.250,00 

von 
1.880,00 
bis  
2.410,00 

von 
2.040,00 
bis  
2.570,00 

von  
2.200,00
bis  
2.730,00 

105,00 150,00  175,00 250,00 über  
1.930,00 

über  
2.090,00 

über  
2.250,00 

über  
2.410,00 

über  
2.570,00 

über  
2.730,00 

*) Für jedes weitere Familienmitglied erhöhen sich die Ansätze um jeweils 160,00 €. 

 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 

 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g   
der Gemeinde Reeßum für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Reeßum in der Sitzung am 23. 
Februar 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen. 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 1.174.700 € 
 in der Ausgabe auf  1.174.700 € 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 212.700 € 
 in der Ausgabe auf  212.700 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 325 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
Reeßum, den 23.02.2009 
 
Kirchner               (L.S.) 
Bürgermeister 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Reeßum während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Reeßum, den 30.April 2009 

 
Gemeinde Reeßum 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

Bekanntmachung der Genehmigung 
der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Kronskamp, Wohlsdorf) der Gemeinde Scheeßel 
 
Der Landkreis Rotenburg hat mit Verfügung vom 16.03.2009 (Az.: 63 ROW - 61 72 60/90) gem. § 6 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) die vom Rat der Gemeinde Scheeßel am 11.12.2008 beschlossene 42. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Scheeßel genehmigt. 
Das Änderungsgebiet ist aus der nachstehenden Planskizze ersichtlich. Die genauen Grenzen des Änderungsgebietes 
gehen verbindlich aus den Eintragungen im Flächennutzungsplan hervor. 
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Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wird die 42. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirk-
sam. Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. 
§ 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB bei der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), Zimmer 8, 27383 Scheeßel, vom 
Tage dieser Veröffentlichung an während der Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dies gilt auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB. Dabei ist der die 
Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
Scheeßel, den 30.04.2009 
 
Die Bürgermeisterin 
Dittmer-Scheele   (L. S.) 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplans Nr. 2 „Kronskamp I“, Wohlsdorf 

 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der §§ 56, 97 und 98 der Niedersächsi-
schen Bauordnung (NBauO) i. V. mit § 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde 
Scheeßel am 11.12.2008 den Bebauungsplan Nr. 2, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzun-
gen sowie den örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. 
Der Bebauungsplan Nr. 2 „Kronskamp I“, Wohlsdorf, wurde gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit der 42. 
Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. Mit Wirksamwerden der 42. Flächennutzungsplanänderung am 
30.04.2009 ist dieser Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Der Bebauungsplan Nr. 2, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB können vom 
Tage dieser Veröffentlichung an bei der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), Zimmer 8, 27383 Scheeßel 
von jedermann während der Dienststunden eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. Die Satzung 
über den Bebauungsplan wird mit dem Tage dieser Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 2 ist aus der abgebildeten Planskizze zu ersehen. Die genauen Grenzen des 
Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dies gilt auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB. Dabei ist der die 
Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
Außerdem wird gem. § 44 Abs. 5 auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Ent-
schädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
Scheeßel, den 30.04.2009 
 
Die Bürgermeisterin 
Dittmer-Scheele   (L. S.) 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

1. Satzung zur Änderung der Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung  
für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde Selsingen 

 
Aufgrund der §§ 6, 29 und 39 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. 
S. 382), zuletzt geändert durch Gesetzes v. 10.12.2008 (Nds. GVBl. Nr. 25 S. 381), hat der Rat der Gemeinde Selsingen 
in seiner Sitzung vom 18.03.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige 
Personen in der Gemeinde Selsingen (Aufwandsentschädigungssatzung) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 1 wird der Betrag von 21,00 € durch den Betrag von 25,00 € ersetzt. 
 
2. In § 3 Abs. 1 wird der Betrag von 269,00 € durch den Betrag von 320,00 €,  
   der Betrag von 70,00 € durch den Betrag von 100,00 €, 
    der Betrag von 47,00 € durch den Betrag von 60,00 €, 
   der Betrag von 70,00 € durch den Betrag von 80,00 €, 
   der Betrag von 47,00 € durch den Betrag von 50,00 € ersetzt. 
 
3. In § 4 Abs. 1 wird der Betrag von 21,00 € durch den Betrag von 25,00 € ersetzt. 
 
4. In § 5 Abs. 1 wird der Betrag von 44,00 € durch den Betrag von 70,00 €, 
   der Betrag von 8,00 € durch den Betrag von 9,00 € ersetzt. 
 
5. In § 9 Abs. 1 wird  der Betrag von 103,00 € durch den Betrag von 120,00 € ersetzt. 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. 
 
Selsingen, 18.03.2009 
 
Borchers  
Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g 
der Gemeinde Stemmen für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Stemmen in der 
Sitzung am 26.02.2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 593.300 € 
 in der Ausgabe auf  593.300 € 
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im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 76.300 € 
 in der Ausgabe auf  76.300 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 90.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 425 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Stemmen, den 26.02.2009 
 
Trau                         (L.S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Stemmen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Stemmen, den 30. April 2009 
 
Gemeinde Stemmen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
 
 
C. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 

Satzung 
zur 3. Änderung der Satzung des Unterhaltungsverbandes Obere Wümme 

 
Aufgrund der §§ 6, 47 und 49 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I. S. 405), geändert 
durch das Erste Gesetz zur Änderung des Wasserverbandsgesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578),  hat der Ver-
bandsausschuss des Unterhaltungsverbandes Obere Wümme  in seiner Sitzung am 11. März 2009 folgende Änderung 
der Satzung vom 15. März 1995 beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 34 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Beitragspflicht besteht für alle zum Niederschlagsgebiet bestehenden Flächen. 
 
(2) Die Beitragspflicht bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem die Mitglieder am Verbandsgebiet beteiligt sind. 
 
(3) Von denjenigen Mitgliedern, auf deren Flächen nach dem Beitragsverhältnis ein Beitrag unterhalb des 

Hektarsatzes entfiele, wird ein Mindestbeitrag in Höhe des Hektarsatzes, höchstens jedoch 25,00 € erhoben. 
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(4) Der Verband hebt Beiträge für die Erschwernis der Unterhaltung nach Veranlagungsregeln, die als Anlage Be-
standteil dieser Satzung sind. 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
Rotenburg, den 11.03.2009 
 
Riebesehl 
Verbandsvorsteher 
 
Die vorstehende Satzung des Unterhaltungsverbandes Obere Wümme wurde am 17.04.2009 genehmigt und tritt mit der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 
 
Anlage zu § 34, Absatz 4 der Verbandssatzung 
 

Veranlagungsregeln für die Erhebung zusätzlicher Beiträge 
für die Erschwerung der Unterhaltung 

( § 101, Absatz 3, Satz 4, Niedersächsisches Wasserverbandsgesetz) 
 
1. Zusätzlicher Beitrag für Versiegelungen 
 
a) Für eine versiegelte Fläche, die im Liegenschaftskataster mit einer der folgenden Bezeichnungen und der 

entsprechenden Kennung eingetragen ist, wird nach Maßgabe der in Spalte 2 enthaltenen Begriffsbestimmung 
ein zusätzlicher Beitrag zum Flächenbeitrag mit dem angegebenen Mehrfachen des Hektarsatzes erhoben.  

 
aa) Leicht versiegelte Flächen: 
 einfacher Hektarsatz 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung 
1 2 3 
Sportfläche Unbebaute Fläche, die dem Sport dient. 21 410 
Freibad (Schwimmbad, 
Freibad) 

Differenzierte Sportfläche aus 21 410: Freizeit- und Erholungsfläche, die als 
Schwimmbad, Freibad genutzt wird. 

21 416 

Grünanlage Unbebaute Fläche, die der Erholung dient 21 420 
Campingplatz Unbebaute Fläche, die als Zelt- oder Wohnwagenplatz genutzt wird 21 430 
Gartenland Fläche, die dem Gartenbau dient, soweit sie für eine Saat-, Pflanz- oder 

Baumschule genutzt wird 
21 630 

Übungsgelände Unbebaute Fläche, die Übungs- oder Erprobungszwecken dient 21 910 
Verkehrsübungsplatz Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Freizeit- und Erholungsfläche, 

die als Verkehrsübungsplatz genutzt wird 
21 911 

Dressurplatz (Sportan-
lage Reiten) 

Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Sportanlage zum Reiten 21 912 

Militärisches Übungs-
gelände (Truppen-
übungsplatz, Standort-
übungsplatz) 

Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Fläche, die als Truppen-
übungsplatz, Standortübungsplatz dient 

21 913 

Anderes Übungsge-
lände (Hundeübungs-
platz) 

Differenziertes Übungsgelände aus 21 910: Freizeit- und Erholungsfläche, 
die als Hundeübungsplatz genutzt wird 

21 919 

Schutzfläche Unbebaute Fläche, die dem Schutz von Anlagen oder Landschaftsteilen 
dient 

21 920 

Damm (Damm, Wall, 
Deich mit Grünland) 

Differenzierte Schutzfläche aus 21 920: Landwirtschaftsfläche mit Grünland, 
die als Damm, Wall, Deich genutzt wird 

21 925 

Historische Anlage Fläche mit historischen Anlagen, die nicht der Gebäude- und Freifläche 
zugeordnet werden kann 

21 930 

Friedhof Unbebaute Fläche, die zur Bestattung dient oder nach allgemeiner Auffas-
sung als Friedhof zu beurteilen ist 

21 940 

 
 
bb) Mitteldicht versiegelte Flächen:  
 zweieinhalbfacher Hektarsatz 
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Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung 
1 2 3 
Betriebsfläche  
Abbauland 

Unbebaute Fläche, die durch Abbau der Bodensubstanz genutzt wird 21 310 

Anderes Abbauland 
(ungenutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Abbauland ungenutzt aus 21 360: Tagebau, 
Grube, Steinbruch, der außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist 

21 319 

Betriebsfläche 
Halde 

Unbebaute Fläche, auf der aufgeschüttetes Material dauernd gelagert wird 21 320 

Andere Aufschüttung 
(ungenutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Halde ungenutzt aus 21 360: Halde, die außer 
Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist 

21 329 

Betriebsfläche 
Lagerplatz 

Unbebaute Fläche, auf der Güter vorübergehend gelagert werden 21 330 

Anderer Lagerplatz 
(ungenutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Lagerplatz ungenutzt aus 21 360: Lagerplatz, 
der außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist 

21 339 

Betriebsfläche  
Versorgungsanlage 

Unbebaute Fläche, die der Versorgung dient 21 340 

Andere Versorgungs-
anlage 
(Betriebsfläche 
ungenutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Versorgungsanlage ungenutzt aus 21 360: 
Industrie- und Gewerbefläche, die der Versorgung dient und außer Betrieb, 
stillgelegt oder verlassen ist 

21 349 

Betriebsfläche 
Entsorgungsanlage 

Unbebaute Fläche, die der Entsorgung dient 21 350 

Andere Entsorgungs-
anlage 
(Betriebsfläche 
ungenutzt) 

Differenzierte Betriebsfläche Entsorgungsanlage ungenutzt aus 21 360: 
Industrie- und Gewerbefläche, die der Entsorgung dient und außer Betrieb, 
stillgelegt oder verlassen ist 

21 359 

Betriebsfläche unge-
nutzt 

Unbebaute Fläche, die nicht mehr bewirtschaftet wird 21 360 

Straße Unbebaute Fläche, die nach allgemeiner Auffassung als Straße zu be-
zeichnen ist 

21 510 

Straße Entspricht Schlüssel 510, jedoch mit angrenzender Begleitfläche, die Ver-
kehrsbegleitfläche ist 

21 51A 

Weg Unbebaute Fläche, die nach allgemeiner Auffassung als Weg zu bezeichnen 
ist 

21 520 

Fußweg Differenzierter dominanter Weg aus 21 520: Fußweg ist ein Weg, der auf 
Grund seines Ausbauzustandes nur von Fußgängern zu begehen ist 

21 522 

Radweg Differenzierter dominanter Weg aus 21 520: Radweg ist ein Weg, der als 
besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil einer Straße oder mit 
selbstständiger Linienführung für den Fahrradverkehr bestimmt ist 

21 524 

Fuß- und Radweg  Differenzierter dominanter Weg aus 21 520: Rad- und Fußweg ist ein Weg, 
der als besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil einer Straße 
oder mit selbstständiger Linienführung ausschließlich für den Fahrrad- und 
Fußgängerverkehr bestimmt ist 

21 525 

Platz Unbebaute Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen, Abhalten von 
Märkten oder für Veranstaltungen vorgesehen ist 

21 530 

Bahngelände Unbebaute Fläche, die dem schienengebundenen Verkehr dient 21 540 
Bahngelände Entspricht Schlüssel 21 540, jedoch mit Begleitfläche, die Verkehrsbegleit-

fläche ist 
21 54A 

Flugplatz Unbebaute Fläche, die dem Luftverkehr dient 21 550 
Flugplatz Entspricht Schlüssel 21 550, jedoch mit angrenzender Begleitfläche, die 

Verkehrsbegleitfläche ist 
21 55A 

Schiffsverkehr Unbebaute Fläche zu Lande, die dem Schiffsverkehr dient 21 560 
Verkehrsfläche unge-
nutzt 

Unbebaute Fläche, die dem Verkehr diente und nicht anders genutzt wird 21 580 

Verkehrsfläche unge-
nutzt 

Entspricht Schlüssel 21 580, jedoch mit angrenzender Begleitfläche, die 
Verkehrsbegleitfläche ist 

21 58A 

Verkehrsbegleitfläche Unbebaute Fläche, die innerhalb der Verkehrsfläche liegt, aber als eigen-
ständige Begleitfläche dient 

21 590 

Straße (Verkehrsbe-
gleitfläche Straße) 

Differenzierte Verkehrsbegleitfläche aus 21 590: Fläche, die innerhalb der 
Verkehrsfläche liegt, aber als eigenständige Begleitfläche dient 

21 591 

Bahngelände (Ver-
kehrsbegleitfläche 
Bahngelände) 

Differenzierte Verkehrsbegleitfläche aus 21 590: Fläche, die innerhalb der 
Verkehrsfläche liegt, aber als eigenständige Begleitfläche dient 

21 592 

Wasserstraße 
(Gewäs-
serbegleitfläche) 

Differenzierte Verkehrsbegleitfläche aus 21 590: Fläche, die innerhalb der 
Verkehrsfläche liegt, aber als eigenständige Begleitfläche dient 

21 594 
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cc) Stärker versiegelte Flächen:  
 vierfacher Hektarsatz 
 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung 
1 2 3 
Gebäude und Frei-
fläche Öffentliche 
Zwecke 

Gebäude und Freifläche, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und der 
Allgemeinheit dient 

21 110 

Friedhof (Gebäude 
und Freifläche) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche öffentliche Zwecke aus 21 110: Ge-
bäude- und Freifläche, die zur Bestattung dient oder gedient hat und nach 
allgemeiner Auffassung als Friedhof zu beurteilen ist  

21 118 

Andere öffentliche 
Einrichtung 
(ungenutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche öffentliche Zwecke ungenutzt aus 21 
290: Fläche besonderer funktionaler Prägung für öffentliche Zwecke  

21 119 

Gebäude- und Frei-
fläche 
Wohnen 

Gebäude- und Freifläche, die Wohnzwecken dient 21 130 

Andere Wohnanlage 
(ungenutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Wohnen ungenutzt aus 21 290: 
Wohnbaufläche ungenutzt 

21 139 

Gebäude- und 
Freifläche 
Handel und Dienst-
leistungen 

Gebäude und Freifläche, die Einrichtungen von Handel oder Dienstleistun-
gen dient 

21 140 

Andere Einrichtung 
für Handel und 
Dienstleistung 
(ungenutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Handel und Dienstleistungen unge-
nutzt aus 21 290: Fläche für Handel und Dienstleistungen, die außer Be-
trieb, stillgelegt oder verlassen ist 

21 149 

Gebäude- und Frei-
fläche 
Gewerbe und 
Industrie 

Gebäude- und Freifläche, die gewerblichen oder industriellen Zwecken dient 21 170 

Andere Einrichtung 
für Gewerbe und 
Industrie (ungenutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie ungenutzt 
aus 21 290: Gewerbe und Industriefläche, die außer Betrieb, stillgelegt oder 
verlassen ist 

21 179 

Gebäude- und 
Freifläche 
Mischnutzung mit 
Wohnen 

Gebäude- und Freifläche, die Wohn- und anderen Nutzungen zugleich dient 21 210 

Gebäude- und 
Freifläche 
zu Verkehrsanlagen 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, die der Abwicklung und 
Sicherheit des Verkehrs sowie der Unterhaltung der Verkehrsfläche dient 

21 230 

(Gebäude- und 
Freifläche zu) Straße 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: 
Fläche für die Straße   

21 231 

(Gebäude- und Frei-
fläche zu) Schiene 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: 
Fläche für den Bahnverkehr   

21 232 

(Gebäude- und Frei-
fläche zu) Luftfahrt 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: 
Fläche für den Flugverkehr 

21 233 

(Gebäude- und Frei-
fläche zu) Schifffahrt 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: 
Fläche für den Schiffsverkehr 

21 234 

(Gebäude- und Frei-
fläche zu) Parken 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen aus 21 230: 
Fläche zum Parken 

21 236 

Parken, privat 
(Straße ungenutzt) 
 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche andere Verkehrsanlage Straße un-
genutzt aus 21 290: Straßenfläche, die außer Betrieb, stillgelegt oder ver-
lassen ist 

21 238 

Andere Verkehrs-
anlage (Schiene 
ungenutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche andere Verkehrsanlage, Schiene 
ungenutzt aus 21 290: Fläche zum Bahnverkehr, die außer Betrieb, stillge-
legt oder verlassen ist 

21 239 

Gebäude- und Frei-
fläche zu Versor-
gungsanlagen 

Gebäude- und Freifläche, die der Versorgung dient 21 250 

Andere Versorgungs-
anlage (Gebäude- 
und Freifläche unge-
nutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlage ungenutzt 
aus 21 290: Industrie- und Gewerbefläche Versorgung, die außer Betrieb, 
stillgelegt oder verlassen ist 

21 259 
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Gebäude- und Frei-
fläche zu Entsor-
gungsanlagen 

Gebäude- und Freifläche, die der Beseitigung von Abwasser oder Abfall 
dient 

21 260 

Andere Entsorgungs-
anlage (Gebäude- 
und Freifläche unge-
nutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlage ungenutzt 
aus 21 290: Industrie- und Gewerbefläche Entsorgung, die außer Betrieb, 
stillgelegt oder verlassen ist 

21 269 

Gebäude- und Frei-
fläche Land- und 
Forstwirtschaft 

Gebäude- und Freifläche, die der Land- oder Forstwirtschaft dient 21 270 

Gewächshaus 
(Gärtnerei) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche, Land- und Forstwirtschaft aus 21 
270: Betriebsfläche mit Gebäuden, Gewächshäusern und sonstigen Ein-
richtungen zur Aufzucht von Blumen und Gemüsepflanzen. 

21 274 

Andere Einrichtung 
der Land- und 
Forstwirtschaft 
(ungenutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft ungenutzt 
aus 21 290: Wohn- und Betriebsfläche für Land- und Forstwirtschaft, die 
außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen ist 

21 279 

Gebäude- und Frei-
fläche Erholung 

Gebäude- und Freifläche, die dem Sport, der Freizeit oder der Erholung 
dient 

21 280 

Kur (Gesundheit, 
Kur) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Erholung aus 21 280: Fläche be-
sonderer funktionaler Prägung, die der Gesundheit oder Kur dienen 

21 284 

Andere Erholungs-
einrichtung 
(ungenutzt) 

Differenzierte Gebäude- und Freifläche Erholung ungenutzt aus 21 290: 
Freizeit- und Erholungsfläche, die außer Betrieb, stillgelegt oder verlassen 
ist 

21 289 

Gebäude und Frei-
fläche ungenutzt 

Gebäude und Freifläche, die nicht mehr baulich oder anders genutzt wird 21 290 

 
 
Im Fall der Neubezeichnung der Nutzungsflächen in der Systematik des Liegenschaftskatasters werden die Flächen den 
neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit damit keine Veränderung des Beitragsmaßstabes verbunden ist. 
 
b) 1Der Beitrag nach Buchstabe a wird auf Antrag der beitragspflichtigen Person nicht erhoben, wenn diese nach-

weist, dass die betroffene Fläche vollständig unversiegelt ist.  
 2Der Beitrag wird nicht oder nur teilweise erhoben, soweit das Niederschlagswasser auf den versiegelten Flä-

chen genutzt wird.  
 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2009 Nr. 8 
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